
Bericht des Vorstands zu Ziffer 5 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 

und Abs. 4 AktG: 

 

 Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG 

einen schriftlichen Bericht über die gemäß Ziffer 5 der Tagesordnung 

vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der 

Veräußerung eigener Aktien erstattet. Der Bericht liegt vom Tage der 

Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 

zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär 

unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt 

gemacht: 

 

 „Die unter Tagesordnungspunkt 5 eingeräumte Ermächtigung sieht vor, dass die 

Gesellschaft eigene Aktien in Höhe von bis zu 10 % ihres Grundkapitals 

erwerben und wieder veräußern bzw. einziehen darf. Mit der vorgeschlagenen 

Ermächtigung wird die Gesellschaft für die kommenden 5 Jahre in die Lage 

versetzt, von dem international üblichen Instrument des Erwerbs eigener Aktien 

Gebrauch zu machen, um mit dem Erwerb verbundene Vorteile im Interesse 

der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren.  

 

 Rechtsgrundlage für die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist § 71 Abs. 1 

Nr. 8 AktG. Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die 

Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot 

(Tenderverfahren) zu erwerben. Bei dieser Variante kann jeder verkaufswillige 

Aktionär der Gesellschaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung 

einer Preisspanne, zu welchem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die 

zum festgesetzten Preis angebotene Menge die von der Gesellschaft 

nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss eine Zuteilung der Annahme der 

Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei kann eine bevorrechtigte Annahme kleiner 

Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis maximal 50 Stück vorgesehen 

werden. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 

der zu erwerbenden Quoten sowie kleine Restbestände zu vermeiden und 

damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 

 



 Durch die Möglichkeit des Wiederverkaufs der eigenen Aktien können diese zur 

Beschaffung von Eigenmitteln benutzt werden. Für die Wiederveräußerung 

erworbener eigener Aktien sieht das Gesetz grundsätzlich einen Verkauf über 

die Börse oder ein Angebot an alle Aktionäre vor. Die Hauptversammlung kann 

jedoch in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG auch 

eine andere Veräußerung beschließen. Die unter Tagesordnungspunkt 5 

vorgeschlagene Ermächtigung der Gesellschaft sieht daher vor, dass eine 

Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als über 

die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre vorgenommen werden 

kann, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, 

der den maßgeblichen Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher 

Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Das 

Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen. Als maßgeblicher 

Börsenkurs gilt dabei der arithmetische Mittelwert der Kurse von Aktien der 

Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung in der Schlussauktion im XETRA-

Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse 

in Frankfurt am Main an den der Veräußerung vorangehenden letzten 10 

Börsenhandelstagen, an denen jeweils eine Schlussauktion stattgefunden hat. 

Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen 

Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht.  

 

 Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht bei der Wiederveräußerung eigener Aktien 

der Gesellschaft in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

auszuschließen, dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien 

beispielsweise an weitere Anleger zu verkaufen und erlaubt insbesondere eine 

schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei deren 

Veräußerung unter Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die 

Verwaltung wird dadurch in die Lage versetzt, die sich aufgrund der jeweiligen 

Börsenverfassung bietenden Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig 

zu nutzen, wenn aufgrund des Umfangs der zu veräußernden Aktien bei einer 

Veräußerung über die Börse mit erheblichen Kursrückgängen zu rechnen wäre. 

Darüber hinaus können so gegebenenfalls zusätzliche neue Aktionärsgruppen 

im In- und Ausland gewonnen werden. Der Vorstand erhält hierdurch ein 

zusätzliches Finanzierungsinstrument, um die Stellung der Gesellschaft auf in- 



und ausländischen Märkten zu stärken. Die erworbenen eigenen Aktien dürfen 

nur zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der 

Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 

nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen 

Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 %, 

des Börsenpreises liegen. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises 

für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor ihrer Veräußerung. Eine 

Herabsetzung des Aktienwertes durch negative Beeinflussung des Börsenkurses 

soll dadurch vermieden werden.  

 

 Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei 

der Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre 

vom Bezugsrecht auf der Grundlage des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen 

gewahrt. Diese Ermächtigung zur Veräußerung gilt nur mit der Maßgabe, dass 

die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten 

dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 

Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Ausnutzung einer 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden 

Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

werden. Die Gesellschaft soll ferner eigene Aktien auch ohne erneuten 

Beschluss der Hauptversammlung einziehen können.  

 

 Des Weiteren soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an 

Unternehmen Dritten entweder ganz oder teilweise als Gegenleistung 

anzubieten (u.U. auch bei Zuzahlung einer Kaufpreiskomponente in bar). So 

können in bestimmten Fällen eigene Aktien als Gegenleistung bei 

Unternehmenskäufen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 

verwendet werden. Der Wettbewerb und die Unternehmenspraxis verlangen 

diese Form der Gegenleistung. Dies dient dem Interesse der Gesellschaft, da 

die Gesellschaft dadurch in geeigneten Einzelfällen Unternehmen oder 



Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft 

erwerben kann. Die Gesellschaft kann damit in Zukunft flexibel auf sich 

bietende Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an 

Unternehmen im In- und Ausland reagieren. Der Vorstand wird das Bezugsrecht 

der Aktionäre nur dann ausschließen, wenn dies zu diesem Zeitpunkt im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Bei der Festlegung der 

Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der 

Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird der Vorstand sich 

bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am 

Börsenkurs der Aktie der Uzin Utz AG orientieren. Eine schematische Anknüpfung 

an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 

Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage 

zu stellen. Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die 

Gesellschaft sich verpflichtet, die eigenen Aktien nicht zu einem Preis zu 

veräußern, der wesentlich unterhalb des aktuellen Börsenkurses liegt. Vorstand 

und Aufsichtsrat verpflichten sich außerdem, den Gegenwert für die eigenen 

Aktien ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

festzulegen. Eine Herabsetzung des Aktienwertes durch negative Beeinflussung 

des Börsenkurses soll dadurch vermieden werden.  

 

 Die bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung zum Erwerb und zur 

Veräußerung eigener Aktien vom 12. Mai 2009 gilt noch bis zum 11. November 

2010. Dieser Ermächtigungsbeschluss wird durch den vorgenannten Beschluss 

für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben und 

durch die neue Ermächtigung mit Laufzeit bis zum 10. Mai 2015 ersetzt.“  

 

 

Ulm, im März 2010 

 

Uzin Utz AG 

 

Der Vorstand 

 

Dr. H. Werner Utz        Thomas Müllerschön 

 


